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Die Bauten und Wegmarken, die als Wegbeglei­

ter den Verlauf der Verkehrswege akzentuieren, 

sind Geschichtszeugen und erfüllen darüber 

hinaus noch heute ihre ursprüngliche Funktion: Sie bil­

den Fixpunkte für das Auge, sagen uns, wo wir sind und 

orientieren uns über die einzuschlagende Richtung. Ihre 

Formensprache und Symbolik bereichert unsere Wege, 

auch wenn sie heute nicht mehr immer verstanden wird. 

So, wie sie überliefert sind, stellen die Wegbegleiter wert­

volle Denkmäler dar. 

Wegzeichen

Einzelne Wegweiser in Form von Händen mit aus­

gestrecktem Zeigfinger sind uns bereits aus verschie­

denen Darstellungen des 16. Jahrhunderts überliefert. 

Interessanterweise hat man sie gern an Bildstöcken be­

Wie der Verkehr geleitet und bewirtschaftet wurde

Wege – Grenzen – Zölle
Wege und Strassen durchdringen die Landschaft nicht ohne weiteres. Wer sie be­

nützt, will sich orientieren, unterwegs geschützt sein und sich ausruhen können, 

wenn er müde ist. Er wird geführt und regiert und durch Hoheitszeichen darauf 

hingewiesen, wo er sich befindet. Und nicht zuletzt bewegt er sich nicht gratis, 

sondern hat seinen Beitrag an die Strassenkosten zu entrichten. Wegzeichen, Grenz­

marken und Zollstellen begleiten daher seinen Weg.

festigt, wo solche vorhanden waren – ob hier die Reisen­

den durch den Schutz des geweihten Ortes auch im 

Abb. 1: Der gut gepflegte Wegweiser in Benken 
steht an einer Wegscheide zwischen dem 
Leimental, dem Sundgau und Basel (CD).

Abb. 2: Am abgeschiedenen Passübergang 
über den Blauen beim Metzerlenchrüz, einem 
Pilgerweg nach Mariastein, steht dieser Wan- 
derwegweiser, der auf Ziele in allen Himmels- 
richtungen verweist. Der benachbarte Kantons- 
grenzstein stammt von 1753; er trägt die Wap- 
pen Solothurns und des Fürstbistums (CD).

Abb. 3: Der inschriftlose römische Meilenstein 
an der Erzenbergstrasse bei Liestal wird seit 
langem als Brunnenstock des «Erzenbergbrun-
nens» gebraucht (ED).
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Im Lauf des 19. Jahrhunderts baute man mit der Zu­

nahme des Personen- und Güterverkehrs allmählich ein 

immer dichteres Wegweisernetz auf. Noch der Entwurf 

für ein Strassengesetz von 1839 sah nur 20 Wegweiser­

standorte «mit Angabe der Entfernungen der nächsten 

Haupt- und Bezirksorte» vor. Die meisten waren bei den 

wichtigsten Grenzübertrittsstellen oder in grenznahen 

Dörfern platziert, nur wenige im Innern des Kantons, 

nämlich zwei in Reinach und je einer am Altmarkt bei 

Liestal, beim Finkenhäuslein (bei Sissach), in Gelterkinden 

und bei der Bubendörfer Badbrücke. Damit steckte man 

ein systematisches Netz aus, das sicher alle wichtigen 

Talstrassen erfasste, aber dasjenige des 18. Jahrhunderts 

kaum erweiterte. 

Aus den späteren Regelungen lässt sich aber bis ins 

späte 19. Jahrhundert eine umfassende Signalisation der 

Abb. 4: Der bernische Stundenstein von  
Angenstein steht knapp vor der Kantons- 
grenze, 23 Wegstunden von Bern entfernt.  
Um die Grenznähe zu betonen, wurde er 
ausnahmsweise mit dem Kantonswappen 
ausgezeichnet (CD).

Abb. 5: Das Wegkreuz von 1847 unterhalb der 
Kirche von Blauen ist eines der prächtigsten im 
katholischen Kantonsteil, der reich an solchen 
Denkmälern ist (CD).

Abb. 6: Über die Passanten auf der Dornach-
brugg wacht seit 1735 der Brückenheilige 
Johannes Nepomuk, der 1729 heilig 
gesprochen worden ist. An seiner Stelle fand 
sich zuvor ein schlichtes Kreuz (CD).

übertragenen Sinn «auf den rechten Weg gebracht» 

werden sollten? (Vgl. Kasten S. 46.) 

So hilfreich die Wegweiser für Nicht-Ortskundige 

bereits damals waren, so kamen sie doch hauptsächlich 

mit Rücksicht auf die Erhebung der Zölle sowie Brücken- 

und Weggelder ins Blickfeld der Obrigkeit. Das mittelalter­

liche Geleitsrecht, das den Reisenden den Schutz der 

Herrschaft sicherte (wofür allerdings eine Gebühr zu 

entrichten war), hatte bereits die Möglichkeit enthalten, 

die Benützung bestimmter Strassen, so genannter Ge­

leitsstrassen, vorzuschreiben. Im Deutschen Reich wurde 

es so noch bis weit in die Neuzeit angewandt, während 

es in der Eidgenossenschaft infolge der frühen Durchset­

zung des Landfriedens obsolet geworden wäre, wenn 

sich nicht die Strassenhoheit der Obrigkeit von ihm ab­

leiten würde.

Bezeichnenderweise erliess die Obrigkeit im Zeitalter 

des Kunststrassenbaus auch die ersten Vorschriften über 

die Errichtung von Wegweisern, da man zur Finan­

zierung dieser Bauten auf den Ertrag der Weg- und Brü­

ckengelder angewiesen war. 1737 wurden im Baselbiet 

an allen «Haubt Strassen Weegweiser mit Armen, woran 

geschrieben, wohin der Weeg gehet, an den Neben Wee­

gen Poteaux aufgerichtet, woran geschrieben verbot­

tene Weeg». Die ersten Wegweiser entstanden also 

nicht als Hinweis-, sondern als Gebotsschilder; wer durch­

reiste, hatte ihnen zu folgen, damit er die Zollstellen 

nicht umgehen konnte. Für Landfremde hatten sie aber 

immerhin den Nutzen, die Wege zu den wichtigsten 

Ortschaften anzuzeigen. Diese Funktion setzte sich 

schliesslich durch.
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Wege und Entfernungen von Ort zu Ort herauslesen. 

Aus dieser Zeit haben sich einige gut gepflegte guss­

eiserne Wegweiser mit einer Fassung in den Kantons­

farben rot-weiss erhalten (Abb. 1). Ihre Schriftgrösse 

weist sie als Zeugen einer Zeit aus, in der aller Verkehr 

Langsamverkehr war und man noch nicht auf schnelles 

Erfassen der Signalisation angewiesen war. Ganz in die­

ser Tradition stehen die heutigen Wanderwegweiser, die 

ein modernes Orientierungsnetz für den Fussverkehr bil­

den, das allerdings auch durch gut erkennbare Wegmar­

kierungen ergänzt ist (Abb. 2). Dagegen ging die Signa­

lisierung für den motorisierten Strassenverkehr eigene 

Wege, die wir hier nicht verfolgen können.

Die Staatstätigkeit drückte sich auch ganz direkt in 

der Gestaltung der Distanzsteine und Bauinschriften aus. 

Die römischen Meilensteine wurden im Namen des Kai­

sers und häufig als direkte Huldigung an ihn errichtet, 

und sie gaben die Distanz zum nächsten Hauptort an 

(Abb. 3). Bern hat wie andere Mächte der frühen Neu­

zeit diesen Brauch mit seinen Stundensteinen aufge­

nommen, die alle die Distanz von der Hauptstadt nen­

nen. Damals beschränkte sich der staatliche Strassenbau 

auf das übergeordnete Strassennetz; die Hauptstadt war 

ein fernes Zentrum (Abb. 4). Seit dem 19. Jahrhundert ist 

die Präsenz des Staates als Bauherr demokratischer und 

diskreter, aber auch umfassender und selbstverständ­

licher geworden. Bauinschriften an wichtigen Kunst­

bauten wie Brücken werden daher meist verwaltungs­

mässig sachlich und normiert angebracht, während sie 

früher deutlich sichtbar waren, aber dadurch auch zum 

Schmuck der oft nüchternen Werke wurden.

Die Bildstöcke, Wegkapellen und häufigen Weg­

kreuze sind Wegmarken ausserhalb des staatlichen Wir­

kungskreises geblieben, die wir nicht mehr mit Weg­

weisern in Verbindung bringen würden (Abb. 5, 6). Als 

Elemente einer Sakrallandschaft, die in den ausgedehnten 

Siedlungsagglomerationen der Gegenwart kaum mehr 

prägnant zu erkennen ist, sind sie neben die Kirchen und 

Kapellen zu stellen, die oft weithin sichtbare Landmarken 

und Orientierungspunkte bildeten. Sie erfüllten eine Viel­

zahl spiritueller Zwecke, unter denen der Schutz der 

Wegweisung im Jahr 1598
Der Basler Kaufmann Andreas Ryff hat in seinem 
Reisebüchlein darüber berichtet, wie er 1598 
von Bildstöcken über den einsamen Saumpfad 
zwischen Waldkirch und Rottweil durch den Schwarzwald geleitet wurde. 
Von Waldkirch «rith man das thaal hinder uff die isenschmitte, so unden 
am berg ligt, so man den neiwen weg nent, I mil [wahrscheinlich 1 ba
dische Meile = rund 8,9 km]; do strags den berg auff über den neiwen weg 
durch den wald. Mitten im wald stott ein bildstöcklin; doran ist ein hand, 
die wyst strags hinder sich den berg gar auff uff Schönenwald zuo, dohin 
ist I 1⁄ 2 myl. Dieser weg (wellichen man allein mit soumrossen vahren 
kann), so strags durch den Wald geht, zeucht uff Fillingen zuo. Derwegen 
muoss man bim bildtstock strags wider hinder sich den berg auff. [...] Fir-
bass zeucht man ein rythwäg [Reitweg] fir etlich höff neben einem grossen 
weyer hin uff Sant Gergen [Sankt Georgen] zuo; dohin ist I myl. [...] Von 
Schönenwald biss dohin ist gar irrig zuo reithen, hat kein anderen wäg dan 
allein ein huoffschlag [von den Pferdehufen ausgetretener Pfad], wie in 
allen wildtnussen der brouch ist. Uff denselben muoss man seer guote 
achtung geben. Bald kompt man zuo einer myle [Mühle] und bald darnach 
zuo einem hochgericht [Galgen] und gleich zuo einem bildstock. Bei dem-
selben geht ein trybener [getriebener = von Menschenhand angelegter] 
weg uff die recht hand gen Fillingen; aber nach Rothwyl muoss man strags 
hinaus» (Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde 72, 1972: 55. 
Vignette: Ryffs Skizze des Bildstocks mit der Hand, die den Weg weist).

Abb. 7: Auch Grenzsteine sind dem Wandel der 
Stile unterworfen, obwohl ihre Grundform fast 
immer die Stele ist. Der Grenzstein von 1706 
steht an der ehemals österreichischen Grenze 
auf der Alp bei Anwil, am Höhenweg nach 
Schupfart im Fricktal (ED).

Abb. 8: Nach der Vermessung der neuen 
Staatsgrenze zwischen Basel und Bern im Jahr 
1822 wurde auch der Glögglifels am mittel- 
alterlichen Passweg zwischen Birseck und 
Laufental mit einer neuen Grenzmarke ver- 
sehen. Ein kräftiger senkrechter Strich trennt 
die Wappen (Foto Claude Bodmer).
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Passanten auf dem Weg, die spontane Einkehr im Gebet 

und das Gedenken an eine verstorbene Person oder ein 

besonderes Ereignis im Vordergrund stehen.

Der besondere Anlass zur Errichtung eines Weg­

kreuzes ist selten bekannt, da die Inschriften meist keine 

Informationen darüber enthalten. Als Ausnahme erzählt 

das Wegkreuz in der Felsbalm an der Passwangstrasse 

südlich von Zwingen von einem Mord, der sich hier ab­

gespielt hat: «Hier ist der Ort, wo Urs Borer von Büe­

serach ermordet worden ist den 12 Hornung 1834.»

Früher verbreitete Wegbegleiter waren auch die Bän­

ke, die auf den Wegstrecken zwischen den Ortschaften 

aufgestellt waren. Sie erlaubten den Trägern, Hausierern 

und insbesondere den Marktfrauen, die regelmässig 

lange Wege machten, das Ausruhen. Ausnahmsweise 

waren sie sogar überdacht. So steht etwa im steilen Auf­

stieg zwischen Benken und Neuwiller ein auf drei Seiten 

geschlossenes Häuschen, in dessen Innerem sich eine 

Sitzbank den Wänden entlangzieht.

Grenzmarken

Im Gebiet der heutigen beiden Basel, das wie kaum ein 

anderes in der Schweiz von Hoheits- und Staatsgrenzen 

durchschnitten wird, in dem Wechsel der Gebietszuge­

hörigkeit nicht selten waren, und in dem die Landes­

grenze zugleich in den kulturellen Unterschieden präsent 

und äusserst durchlässig ist, bilden die Grenzsteine natur­

gemäss häufige Wegbegleiter. Seit man begonnen hat, 

die Herrschaftsgrenzen systematisch zu protokollieren, 

zu vermessen und «auszusteinen», sind hier Grenzsteine 

der verschiedenen Landesherren und Ämter erhalten. 

Oft wirken sie ehrwürdig, oft anachronistisch, immer 

aber dokumentieren sie die wechselvolle Geschichte des 

Landstrichs (Abb. 7, 8).

Zollstellen

Während wir gewohnt sind, Grenze und Zoll eng aufein­

ander zu beziehen, war der Übergang zum Grenzzoll­

system ein Vorgang, der sich historisch gesehen spät und 

nur allmählich abgespielt hat. In einzelnen Schweizer 

Kantonen wie Luzern setzte er im späten 17. Jahrhun­

dert ein, im Fürstbistum Basel im frühen 18. Jahrhundert, 

in Solothurn nach 1767, im Aargau nach der Kantons­

gründung 1803; Bern ging erst 1841 zu einem reinen 

Grenzzollsystem über. In den anderen Fällen wurden die 

bisherigen, an zentralen Orten gelegenen Zollstellen 

durch eine mehr oder weniger dichte Kette von Zollein­

nehmereien an den grenzüberschreitenden Strassen und 

Abb. 9 (oben): Ländliche Zollhäuser unter- 
schieden sich bis ins 19. Jahrhundert nur durch 
ihre Grösse von anderen repräsentativen 
Gebäuden wie Mühlen oder Gasthöfen. In der 
so genannten Wacht am östlichen Brücken- 
kopf des Zunzgerbachs in Sissach, die 1703 
erstmals erwähnt wird, war zuerst die Zollstelle 
und später die Dorfwacht untergebracht.  
Heute versammelt sich hier die Bürger- 
gemeinde (ED).

Abb. 10 (unten): Der Zoll- und Polizeiposten 
am St. Johann-Tor in Basel wurde im frühen 
19. Jahrhundert erbaut und diente bis zur 
Aufhebung der Torsperre im Jahr 1860 als 
Zolleinnehmerei. Der einstöckige klassizistische 
Bau mit dem grossen Vollwalmdach und der 
Säulenvorhalle ist ein typischer Vertreter dieses 
zeitgenössischen Bautyps (CD).
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Abb. 11: Auschnitt aus der Zollkarte der 
Schweiz von 1825: Mit «Z» sind die Zollstellen 
bezeichnet, die sich im Basler Gebiet auf die 
Stadt selbst und wenige Aussenposten kon- 
zentrierten.

Wegen ergänzt (Abb. 11). Basel praktizierte dieses Sys­

tem nie, sondern beschränkte sich auf althergebrachte 

zentrale Zollstellen. Die Zollerhebung an der Grenze 

wurde hier erst nach der Aufhebung der Binnenzölle und 

der Einführung der eidgenössischen Zollhoheit mit der 

Bundesverfassung von 1848 praktiziert.

Aus dem Mittelalter ist auch bei uns eine Vielzahl von 

Handels- und Verkehrsabgaben überliefert, die sich nur 

vereinfachend als «Zölle» zusammenfassen lassen. Ur­

sprünglich waren sie als Entgelt an den verkehrsbe­

zogenen Geleitschutz auf Strassen und Flüssen gebun­

den, an den Unterhalt von ausgebauten Strassen und 

Brücken (Weg- und Brückengelder) oder an verkehrsbe­

zogene Einrichtungen wie die Sust, das Kaufhaus und 

den Markt. Es bestand daher eine grosse Vielfalt von 

Zollabgaben. 

Mit der Vereinheitlichung des Zollwesens und dem 

Verschwinden der Binnenzölle wurden die meisten Zoll­

bauten überflüssig (Abb. 9, 10). Viele von ihnen sind 

abgebrochen oder umgewidmet worden. Sie sind daher 

nur noch seltene Wegbegleiter, denen man ihre Funk­

tion zudem meist nicht mehr ansieht. Insbesondere sind 

die sprichwörtlich gewordenen «Zollschranken» aus den 

Ortsbildern verschwunden – Schlagbäume, die auch im 

Landesinneren bis ins 19. Jahrhundert neben den Zoll­

häusern aufgestellt waren.




